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eine von Seiten der Zehnt - und Bodenzinspflichtige, ,
anerkannte Rechtsschuld gewesen . Wenn dieses un¬
bestreitbar richtig sey , so könne die Tilgung dieser
Schuldpflicht , die durch den Zehnt - und Bodenzins¬
loskauf geschah , nicht mit freiwilligen Schen¬
kungen auf Eine Linie gestellt werden , da erstere
auf einer rechtlichen Nothwendigkeit , letztere auf
einer freien Handlung der Schenkenden beruhte .
Die angerufene Analogie bei Vertheilung des Kirchen -
und Schulguts und des Universitätsvermögens finde
also gar nicht statt . Vielmehr verlange Recht und
Billigkeit , daß dieses letztere , welches , mit Ausnahme
der durch Säkularifirung einiger Klöster erworbenen
wenigen Gebäude , beinah « ausschließlich durch freiwillige
Vergabungen von Bürgern aus Basel seinen Ursprung
genommen habe , nur in demjenigen Maßstab zur Thei¬
lung gezogen werde , wie im Votum beantragt worden .

Urtheil
über den Theilungsfuß .

Vom 10 Juni 18L/, .

Wir Obmann und Mitglieder des eidgenössischen
Schiedsgerichts , in Sachen u . s. w . , Urkunden anmit :
daß wir über die Rechtsfrage :

Welcher Theilungsfuß für das Universita '
tsgut gelte ?

Nach Anhörung der Partheivorträge und Prüfung
der eingelegten Akten , —

Zn Erwägung :
t . Daß die Grundsätze , nach welchen der Theilungs¬

fuß durch das Urtheil vom 12 Okt . v . 3 . für die so -
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genannte Staarskasfa festgestellt wurde , nach dem aus¬

drücklichen Inhalt dieses Urtheils , so wie derjenigen

vom 11 , 15 und 16 desselben Monats , sich aus das

gesammte StaatSvermögen beziehen ; —

2 . Das nun aber kein genügender Grund vorhanden

ist , um bezüglich auf den vorliegenden Theil des Staats¬

gutes von der auS jenen Grundsätzen abgeleiteten Regel

abzugehen , zumal

u ) der Stand der beiderseitigen Bedürfnisse , wie er

von Seite Basel - StadttheilS angegeben wird ,

weder als richtig anerkannt werden kann , noch ,

abgesehen hievon , im Sinne der angeführten Ur¬

theile zu den daraus abgeleiteten Folgerungen be¬

rechtigen würde ;

1> , die Rechte , welche der Stadt Basel kraft der

DotationSurkunde an dem UniversitätSgut zustehen ,

durch daS Urtheil vom 11 April d . I . bereits

ihrem Umfange nach bestimmt sind , und als eine

auf demselben haftende Beschwerde sowohl bei

Bestimmung des Betrags als bei der Zuthcilung

dieses Theils des StaatSvermögenS in Anschlag

gebracht werden müssen , folglich auf den als reines

Staatsgut übrig bleibenden Betrag und die Größe

der jedem Theile zufallenden Quote desselben keinen

wettern Einfluß ausüben können ;

e) der Umstand , daß daS Universitarügut großentheilS

auS Schenkungen von Bürgern der Stadt Basel

entstanden seyn soll , so weit er nicht durch ent¬

gegengesetzte Rücksichten ( wie z . B . diejenigen auf

das frühere Verhältniß zwischen Stadt und Land¬

schaft ) ausgewogen wird , nicht bei der jetzt vor -
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liegenden Frage , sondern vielmehr bei der Zuthei -
lung und Preisbestimmung , als den Punkten im
Theilungsprozeß , bei welchen das billige Ermessen
des Richters vorzugsweise zu walten hat , seinen
Einfluß ausübt ;

ä ) endlich ein positiver Rechtsgrund , durch welchen
der Bezirk Birseck oder irgend ein anderer Landes¬
theil von dem Universitätsgut ausgeschlossen würde ,
wie dieß bei dem Kirchen - und Schulgut , laut
Urtheil vom 18 Okt . v . Z . ( Erw . 6) der Fall war ,
keineswegs vorliegt : —

Bei getheilten Stimmen der Schiedsrichter durch
Entscheid des Obmanns

erkannt haben :
1) Es finden die Bestimmungen der Urtheile vom

12 Oktober und 9 November v . Z . (den Theilungsfuß
betreffend ) auch auf den in Frage stehenden Theil des
Baselschen Staatsvermögens ihre Anwendung .

2) Mittheilung .
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